
 
 
Richtplan 

 

 

Bereich 

L 4 
Themengruppe 

Gewässer Objektblatt:  L 4   
Gegenstand Öffentliche Gewässer 

Ausgangslage / Situation 

 
 

– Die Bäche und Weiher Flawils sind von hervorgehobener Bedeu-
tung sowohl für das Landschaftsbild als auch die Naherholung. Dar-
über hinaus sind diese geeignet, in die ökologische Vernetzung ein-
gebunden zu werden. 

– Die Bachräume wirken zusammen mit ihrer Bestockung als land-
schafts- und siedlungsgliedernde Elemente. 

 
Ziele 

 

– Die öffentlichen Gewässer sind als massgebliches Element der 
Landschaft und des Ortsbildes zu schützen und soweit sie eingedolt 
sind im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu öffnen. 

 
Richtplaninhalt 

 Vororientierung 
 Zwischenergebnis  
 Festsetzung 

– Wo Bäche durch Eindolung in ihrer Funktion eingeschränkt sind, 
sollen diese im Sinne des Gewässerschutzes offen gelegt und mög-
lichst renaturiert werden. 

– Folgende Bachkorridore sollen revitalisiert sowie landschaftlich und 
ökologisch aufgewertet werden: 
– Buebentalerbach | Dorfbach 
– Tüfibächli 

Abhängigkeiten 

 

Projekt Ausbau Bubentalerbach, Stand Oktober 2008 

Vergleiche Objektblatt Nr.  L 1.2 (und folgende) 

Dokumentation Art. 37 GSchG (Gewässerschutzgesetz 2001) 

Vernetzungsprojekt Region Wil, März 2005 

Überbauungsplan Mittlerer Botsberg, genehmigt 19. Januar 2009 

 



 
 
Richtplan 

 

 

Bereich 

L 4 
Themengruppe 

Gewässer Objektblatt:  L 4.1   
Gegenstand Aufwertung Bachläufe 

Ausgangslage / Situation 

 
 

– Die Gemeinde Flawil verfügt über zahlreiche Bachläufe und Weiher, 
welche siedlungsgliedernde und ortsbildrelevante Funktionen erfül-
len. 

– Die kantonale Naturgefahrenkarte mit den Überschwemmungsge-
bieten wird bis 2012 erarbeitet. 

 
 

Ziele 

 

– Die Bachläufe sind mit dem Ziel der Integration in das Ökosystem 
zu erhalten und aufzuwerten. 

– An den Berührungspunkten mit dem Siedlungsgebiet sollen sie als 
Grünelement erlebbar bleiben, respektive diese Funktion durch 
Aufwertung und angemessene Ausgestaltung wieder einnehmen. 

 
Richtplaninhalt 

 Vororientierung 
 Zwischenergebnis  
 Festsetzung 

– Folgende Massnahmen sind zur Revitalisierung und Aufwertung der 
Bachläufe erforderlich: 
– Innerhalb Siedlungsgebiet: 

– Offenlegung und Revitalisierung von Bachläufen 
– Berücksichtigung eingedolter Gewässer bei der Festlegung 

von Baugebieten 
– Berücksichtigung der Gefahrenkarte nach 2012 

– Ausserhalb Siedlungsgebiet: 
– Bachböschungen von mindestens 3 m Breite extensiv bewirt-

schaften und den Artenreichtum fördern; 
– Vernetzung entlang der Fliessgewässer; 
– Anlegen von Wildkrautstreifen (Brache) und extensiv genutz-

ten Wiesen entlang von Fliessgewässern. 

Abhängigkeiten 

 

 

Vergleiche Objektblatt Nr.  L 1.2 bis 1.2.4, L 4.2 

Dokumentation Vernetzungsprojekt Region Wil, März 2005 

 



 
 
Richtplan 

 

 

Bereich 

L 4 
Themengruppe 

Gewässer Objektblatt:  L 4.2   
Gegenstand Weiher 

Ausgangslage / Situation 

 
 

– Die Weier der Gemeinde haben eine hohe Bedeutung für das Land-
schaftsbild, die Naherholung und den Artenreichtum. 

– Die Weiher sind bereits in der rechtsgültigen Schutzverordnung als 
geschützte Naturobjekte enthalten. 

 
 

Ziele 

 

– Die Weiher sind zu erhalten, in das ökologische Vernetzungssystem 
zu integrieren und soweit nötig aufzuwerten. 

Richtplaninhalt 

 Vororientierung 
 Zwischenergebnis  
 Festsetzung 

– Die Weiher sind in ihrem Bestand zu erhalten und im Interesse der 
ökologischen Vernetzung entsprechend aufzuwerten. 

Abhängigkeiten 

 

 

Vergleiche Objektblatt Nr.  L 1.2 (und folgende), L 4.2 

Dokumentation Vernetzungsprojekt Region Wil, März 2005 

 


